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STÄDTEREGION AACHEN

Bekanntmachung

Gem. § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Fischerprüfung 
vom 26.11.1997 wird hiermit bekanntgegeben, dass bei der 
unteren Fischereibehörde der StädteRegion Aachen in der 
Zeit vom

22.11. bis voraussichtlich 01.12.2010

die Fischerprüfung stattfindet. Nur für den Fall, dass die Zahl 
der Bewerber es erforderlich macht, wird die Prüfung auch 
am 02.12.2010 durchgeführt. Ein Anspruch auf Zulassung 
zur Prüfung an einem bestimmten Tag besteht nicht. Bei 
mangelnder Teilnehmerzahl verkürzt sich der Zeitraum 
entsprechend.

Ort der Prüfung: 
  52134 Herzogenrath, Kaiserstr. 50,

  Verwaltungsnebenstelle 
           Herzogenrath-Kohlscheid, Raum 100

Der/die Bewerber(in) muss am Tage der Prüfung das 13. 
Lebensjahr vollendet haben.

Die Prüfung ist gem. § 3 Abs. 3 der vorgenannten Verordnung 
bei der unteren Fischereibehörde abzulegen, in deren Bezirk 
der Prüfling seinen ständigen Wohnsitz hat. Die untere 
Fischereibehörde kann Ausnahmen zulassen. 

Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung sind bis 
spätestens 21.10.2010 bei der StädteRegion Aachen - Untere 
Fischereibehörde -, Zollernstr. 10, 52070 Aachen, einzureichen. 
Persönlich erreichen Sie die Mitarbeiter der unteren 
Fischereibehörde im Dienstgebäude Aureliusstr. 30, 52064 
Aachen, Zimmer 308. Die entsprechenden Anmeldevordrucke 
sind bei der unteren Fischereibehörde der StädteRegion 
Aachen, den Ordnungsämtern/Einwohnermeldeämtern der 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen in der StädteRegion sowie 
den Leitern der Vorbereitungslehrgänge der Fischereiverbände 
erhältlich.

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 Euro (Achtung: Bei 
Teilnehmern, die lediglich den praktischen Teil der Prüfung 

wiederholen müssen, beträgt die Prüfungsgebühr 30,00 Euro) 
und ist auf das Konto Nr. 304204 der Städteregionskasse 
Aachen bei der Sparkasse Aachen, BLZ: 390 500 00, unter 
Angabe des Verwendungszweckes und der Debitor-Nr. „SD 
404 Fischerprüfung“ - zu überweisen. 

Die Quittung über die eingezahlte Prüfungsgebühr ist 
entweder im Original oder in Fotokopie der Anmeldung 
beizufügen. Die Teilnahme an der Prüfung kann von dem 
Nachweis der Zahlung der Gebühr abhängig gemacht 
werden.

Die Prüfung besteht aus einem theoretischen Teil mit 
schriftlichen Fragen und einem praktischen Teil. Die 
schriftlichen Fragen erstrecken sich auf folgende Gebiete:

1. Allgemeine Fischkunde
2. Spezielle Fischkunde
3. Gewässerkunde und Fischhege
4. Natur- und Tierschutz
5. Gerätekunde
6. Gesetzeskunde

Im praktischen Teil ist ein vom Prüfungsausschuss 
bestimmtes Angelgerät für den Fischfang waidgerecht 
zusammenzubauen und das weitere notwendige Zubehör 
hinzuzufügen. Ferner ist eine ausreichende Artenkenntnis 
der hier vorkommenden Fische, Neunaugen und Krebse 
nachzuweisen.

Aachen, den 16. August 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und 
Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 



22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung nebst Gebührenbescheid als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind.

Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid vom 31.08.2010, 
Aktenzeichen 09/66

an Nurhan EL ZAHRAN,

zuletzt wohnhaft Blücherplatz 16, 52068 Aachen, 

Die Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid befindet 
sich im Ausländeramt der StädteRegion Aachen, 
Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort kann sie von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 01. September 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung nebst Gebührenbescheid als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind.

Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid vom 01.09.2010, 
Aktenzeichen 09/257

an Soheil GOLESTANIAN,

zuletzt wohnhaft Joseph-von-Görres-Straße 49, 52068 Aachen, 

Die Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid befindet 
sich im Ausländeramt der StädteRegion Aachen, 

Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort kann sie von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 02. September 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung nebst Gebührenbescheid als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind.

Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid vom 31.08.2010, 
Aktenzeichen 08/482

an Olga SKIBICKA,

zuletzt wohnhaft Blücherplatz 39, 52068 Aachen, 

Die Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid befindet 
sich im Ausländeramt der StädteRegion Aachen, 
Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort kann sie von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 01. September 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
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Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung nebst Gebührenbescheid als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind.

Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid vom 31.08.2010, 
Aktenzeichen 06/226

an Stella TIMASHKOV, geb. Gol`dis,

zuletzt wohnhaft Elsassstraße 48, 52068 Aachen, 

Die Ordnungsverfügung nebst Gebührenbescheid befindet 
sich im Ausländeramt der StädteRegion Aachen, 
Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort kann sie von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 01. September 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und 
Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, 
Nr. 22) in den jeweils geltenden Fassungen wird 
nachstehende Ordnungsverfügung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind.

Ordnungsverfügung vom 01.09.2010, Aktenzeichen 09/502
an Mir Parham VAGHEFI KIA,

zuletzt wohnhaft Kaiserstraße 29, 52146 Würselen, 

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort 
kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 02. September 2010 Der Städteregionsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Öffentliche Bekanntmachung

Widmung einer Straßenteilstrecke 
im Stadtgebiet Baesweiler

Widmungsverfügung

Das im Stadtgebiet Baesweiler zwischen K 27 und L 225 
gebaute Teilstück – K 27n Nordspange- wird gemäß § 6 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) vom 1.8.1983 (GV. NW. S 306) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.1995 (GV. NW. 
S 1028)

zwischen den Netzknoten 5003090
und Netzknoten 5002071

von km 0,000 (Knotenpunkt Kreisverkehr K 27)
bis km 0,271 (Knotenpunkt Kreisverkehr L 225)

ohne Beschränkung als Kreisstraße dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Die Städteregion Aachen ist Träger der Straßenbaulast.

Das vorstehend gewidmete Straßenteilstück wird eingestuft 
in die Gruppe der Kreisstraßen gemäß § 3 Abs. 3 StrWG 
NRW.

Die Straßenteilstrecke ist mit dem Tage der Veröffentlichung 
gemäß § 6 Abs. 1 StrWG NRW für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Kartenunterlagen mit Darstellung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßenteilstrecke werden bei der 
Städteregion Aachen, A 61 – Immobilienmanagement und 
Verkehr, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmungsverfügung kann binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen erhoben 
werden. Die Klage ist schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Aachen zu erklären. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 12.11.1999 (GV.NRW.S. 602) gilt die 
Widmungsverfügung einen Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben.
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Zusätzlicher Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das, einer 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren 
abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten 
empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst 
mit mir in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so 
sicherlich etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer 
Klage behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat 
wird hierdurch jedoch nicht verlängert.

Aachen, den 06. September 2010         Der Städteregionsrat


